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Beschlussvorschlag

Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis.

Begründung:

Grundlagen/Hintergrund

Ziel der Luftreinhalteplanung ist die Schaffung und Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.

 

Mit der EU-Rahmenrichtlinie über die Beurteilung und die Kontrolleder Luftqualität sowie ihrer

Tochterrichtlinien (mit Regelungen für einzelne Luftschadstoffe wie z.B. für Schwefeloxide,

Stickstoffoxide, Partikel (Feinstaub), bestimmte Schwermetalle als Staubinhaltsstoffe), werden

die Ziele der Luftreinhaltung europaweit festgeschrieben. Die rechtlichen Grundlagen werden in

der Anlage 1 ausführlich erläutert.

 

Darüber hinaus soll die Luftqualität in den Staaten der Europäischen Union nach vergleichbaren

Methoden gemessen und beurteilt werden sowie die Bevölkerung aktuell über die

Messergebnisse informiert werden. Für die Beurteilung der Luftqualität ist in Nordrhein-Westfalen

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV NRW) zuständig. Die

Luftqualität wird durch das Luftqualitäts-Überwachungssystem (LUQS) des Landes systematisch

überwacht. Diese Untersuchungen (Messungen und Berechnungen) werden so durchgeführt,

dass sie ein repräsentatives Bild der Luftqualität in den urbanen und ländlichen Gebieten des

Landes NRW sowie in der Nähe bedeutender Emissionsquellen liefern.
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Bei Überschreitung der wirkungsbezogenen Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinien muss die

Luftqualität durch die Aufstellung und Umsetzung von Luftreinhalteplänenund/oder Aktionsplänen

verbessert werden.

 

Die  Luftqualitätsrichtlinien  legen  nicht  fest,  durch  welche  konkreten  Maßnahmen  die  Ziele

(Immissionswerte) erreicht werden können. Sie geben allerdings vor, dass zur Erreichung der

Qualitätsziele  alle  Emittentengruppen  (z.B.  Industrie,  Verkehr,  private  Feuerungs-  und

Heizungsanlagen) je nach Umfang ihres Verursachungsanteils heranzuziehen sind.

Bei der planaufstellenden Bezirksregierung wird bei der Aufstellung eines Luftreinhalteplans oder

eines Aktionsplans eine Projektgruppe eingerichtet, die die Planaufstellung begleitet und in der

die Vorschläge zur Minderung der Schadstoffbelastungen diskutiert werden. Der Projektgruppe

gehören u.a. Vertreter des LANUV NRW, der Straßenverkehrs-, Umwelt- und Planungsämter. der

Kommunen, Polizei, Wirtschaft (örtlich zuständiger IHK, ggf. auch bedeutsamer industrieller

Emittenten) und anerkannter Naturschutzverbände an.

 

Luftreinhalte- und Aktionspläne im Regierungsbezirk Arnsberg

Eine Übersicht über Luftreinhalte- und Aktionspläne, die im Regierungsbezirk Arnsberg aufgestellt

wurden oder sich in der Aufstellung befinden, und die darin festgelegten Maßnahmen findet sich

in Anlage 2.

 

Bislang  sind  im  Regierungsbezirk  5  Aktionspläne  aufgrund  der  Überschreitungen  der

Immissionsgrenzwerte für  Feinstaub PM10 aufgestellt  worden. Der  seit  1.  Januar  2005 zum

Schutz  der  menschlichen Gesundheit  einzuhaltende  Jahresmittelwert  für  Feinstaub  (Partikel

PM10) beträgt  40µg/m3.  Ein Tagesmittelwert  von 50 µg/m3 darf  an höchstens 35 Tagen im

Kalenderjahr überschritten werden. 

 

Der ab 1. Januar 2010 einzuhaltende Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid liegt bei 40 µg/m3. Die

Toleranzmarge reduziert sich jährlich um 2 µg/m3 .

Die Überschreitung des Immissionsgrenzwertes einschließlich Toleranzmarge für den

Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid hat zur Aufstellung der Luftreinhaltepläne in Hagen und

Dortmund geführt. Ein weiterer Luftreinhalteplan ist in Siegen aufzustellen und der

Luftreinhalteplan Hagen muss erneut fortgeschrieben werden. 

 

Mit Ausnahme der festgestellten Überschreitungen in Erwitte und Warstein wurden

Grenzwertüberschreitungen im Regierungsbezirk an Messstationen festgestellt, die in städtischen

Ballungsräumen an stark belasteten Straßen aufgestellt waren. Bei den bisher durchgeführten

Ursachenanalysen zeigte sich, dass hier insbesondere der Verkehr zu den hohen

Luftschadstoffbelastungen maßgeblich beiträgt.
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Die bislang ergriffenen Maßnahmen zur Minderungen der verkehrsbedingten

Schadstoffbelastungen betrafen insbesondere die Verstetigung des Verkehrsflusses,

Maßnahmen zur Verkehrslenkung (z.B. Pförtnerampeln, Umgehungsstraßen, Alternativrouten für

den Schwerlastverkehr, Verkehrsleitsysteme) sowie zur Verkehrsvermeidung (z.B. Förderung des

ÖPNV und des nicht motorisierten Verkehrs, Logistik-Konzepte) und lokale

Verkehrsbeschränkungen für emissions-intensive Fahrzeuge.

 

Modellversuche zur Umsetzung einer dynamischen Verkehrssteuerung wurden in Hagen

durchgeführt. Die Ergebnisse liegen noch nicht vollständig und abschließend vor, aber es

zeichnet sich ab, dass eine dynamische Verkehrssteuerung besser als eine statische ist, aber in

Hagen einen großflächigeren Raum umfassen muss. 

 

Regionale Luftreinhalteplanung

Die Bezirksregierungen Düsseldorf, Münster und Arnsberg stellen in enger Abstimmung

untereinander einen Regionalen Luftreinhalteplan Ruhrgebiet in drei Teilplänen auf. Dabei wird ein

Konsens mit den beteiligten Kommunen, der Wirtschaft und den Verbänden angestrebt. 

 

Grundlagen für die Vorgehensweise bei der Aufstellung des Regionalen Luftreinhalteplans

Ruhrgebiet sind im Sachstandsbericht "Sicherstellung der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen"

dargestellt (Anlage 3), der vom Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz (MUNLV NRW) erstellt wurde. Die Sicherstellung und Verbesserung der

Luftqualität soll durch eine intelligente Luftqualitätsstrategie, die ein breites Bündel von Optionen

mit abgestuften und abgestimmten Maßnahmen nutzt, erreicht werden.  

 

Im Regierungsbezirk Arnsberg wird der Regionale Luftreinhalteplan Ruhrgebiet voraussichtlich

die Städte Dortmund, Bochum und Herne erfassen. Weiterhin betroffen sind die Städte:

Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen (Regierungsbezirk Düsseldorf) sowie Bottrop, Castrop-

Rauxel, Datteln, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herten und Recklinghausen. 

Wie sich aus der Aufzählung ergibt, ist aufgrund der geographischen und verkehrlichen

Zusammenhänge insbesondere eine enge Abstimmung zwischen den Bezirksregierungen

Münster und Arnsberg notwendig. 

 

Die jeweiligen Teilpläne des Regionalen Luftreinhalteplans Ruhrgebiet werden die anteiligen

Beiträge zur Luftbelastung aller Verursacher und Verursachergruppen umfangreich erfassen.

 

Die Ermittlung der Luftbelastung, die von industriellen Anlagen ausgeht, erfolgt durch die

Auswertung des Emissionskatasters[1]hinsichtlich Anlagen mit hohen Emissionen an Feinstaub

(PM10) und Stickstoffdioxid. Dabei soll erneut geprüft werden, ob die Maßnahmen, die nach der

Altanlagensanierung im Rahmen der Umsetzung der TA Luft (siehe Anlage 1) erfolgen,

ausreichende Minderungspotenziale haben. Außerdem wird geprüft, ob Gewerbegebiete
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insgesamt (als Summe der Emissionen der Einzelbetriebe) relevant zur Immissionsbelastung

beitragen und ob Maßnahmen zur Verminderung der Belastung notwendig und möglich sind. 

 

Bundesweit haben Heizungsanlagen von privaten Wohnungen und Gewerbebetrieben (sog.

Hausbrand) einen hohen Anteil an der Feinstaubbelastung. Deshalb besteht auch die Absicht, die

Verordnung, die die technischen Anforderungen an diese Feuerungsanlagen regelt, zu novellieren

(siehe Anlage1). 

Im Rahmen der Verursacheranalyse im Regionalen Luftreinhalteplan wird die Bezirksregierung

Arnsberg in Kooperation mit den beteiligten Kommunen versuchen, eine umfassende

Datenermittlung über die im Plangebiet bestehenden kleinen und mittleren Feuerungsanlagen zu

erstellen. 

 

Der Anteil, den der Verkehr (betrachtet werden alle Verkehrsträger nicht nur der Straßenverkehr)

zur lokalen und regionalen Luftbelastung beiträgt, wird anhand der jeweiligen verkehrlichen

Belastung erfasst. Dabei werden voraussichtlich weitere lokale Datenerhebungen durch

Zählungen der verkehrlichen Belastung oder durch Messungen bzw. Modellierung der

Immissionsbelastung notwendig werden. 

 

Bei der Erstellung der Maßnahmenpläne zur Reduzierung der Belastungsspitzen im

Ballungsgebiet Ruhrgebiet werden die Maßnahmen entsprechend dem jeweiligen

Verursacheranteil ausgewählt und dabei auch umfassend geprüft, welche Maßnahmen geeignet

und verhältnismäßig sind. 

Sofern verkehrsbezogene Maßnahmen notwendig sein sollten, werden solche Maßnahmen

ausgewählt, die die Mobilität im größtmöglichen Umfang gewährleisten. Danach erfolgt eine

Abwägung, ob Maßnahmen, der Verkehrsverflüssigung, der Verkehrslenkung oder der

Verkehrsvermeidung im betrachteten lokalen Gebiet der Belastungsspitze verhältnismäßig und

wirksam sind. 

 

Entsprechend dem im Sachstandsbericht „Sicherstellung der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen“

festgelegten Konzept sind Durchfahrtsbeschränkungen für Fahrzeuge mit hohen Emissionen nur

rechtssicher umzusetzen, sofern fundierte Erkenntnisse zur Grenzwertüberschreitung z.B. durch

Messung vorliegen, falls die betroffene Straßenfläche einen relevanten Beitrag zur

Immissionsbelastung leistet sowie Verhältnismäßigkeitspunkte bei der Festlegung der

Durchfahrtsbeschränkung berücksichtigt wurden.

Autobahnen und überregionale Straßen von besonderer Bedeutung sollen von

Durchfahrtsbeschränkungen ausgenommen werden. 

 

Die Aufstellung des Teilplans „Arnsberg“ des Regionalen Luftreinhalteplans Ruhrgebiet soll durch

stadtbezogene Arbeitsgruppen begleitet werden. In den Arbeitsgruppen werden die

Fachabteilungen der Verwaltungen der Städte, das LANUV, Interessenvertreter der Wirtschaft
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und von Verbänden beteiligt werden. Eine weitere Arbeitsgruppe wird Probleme der

Luftreinhaltung im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr behandeln. Die

Umsetzung der Belange der Luftreinhaltung in der Bauleitplanung wird eine weitere Arbeitsgruppe

diskutieren.

 

 

[1]Das LANUV NRW führt das Emissionskataster Luft NRW mit den Bereichen Industrie (genehmigungsbedürftige Anlagen),
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen (Kleinfeuerungsanlagen, Gewerbe/ Kleingewerbe), Verkehr, Landwirtschaft und
Nutztierhaltung sowie sonstige Quellen.

Anlagen:

Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3
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Anlage 1

Luftreinhalteplanung
 
Rechtslage

Die EU hat im Jahre 1996 die EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie 96/62/EG erlassen, um einen 

Rahmen für die künftige EU-Regelung im Bereich der Luftqualität zu schaffen. Auf der 

Grundlage dieser Richtlinie sollen Qualitätsziele für die Luft zur Vermeidung, Verhütung oder 

Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

festgelegt werden, die auf den Luftqualitätsleitlinien der WHO aufbauen. In vier Tochterricht-

linien wurden zudem die einzelnen Schadstoffe (z.B. PM10 oder NO2) konkretisiert, indem 

man verbindliche Grenzwerte und den Zeitpunkt, ab wann diese Grenzwerte einzuhalten 

sind, festgeschrieben hat.  

 

Die rechtliche Umsetzung der Vorgaben der EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie und ihrer Toch-

terrichtlinien erfolgte bereits 2002 durch das 7. Änderungsgesetz zum Bundesimmissions-

schutzgesetz (BImSchG) und der Neufassung der 22. Verordnung zum BImSchG. In § 47 

BImSchG ist die Aufstellung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen geregelt. Ende 2006 wur-

den zusätzliche formale Vorgaben für das Verfahren zur Aufstellung eines Luftreinhalteplans 

in das BImSchG eingefügt.  

 

Aktionspläne (gemäß § 47 Abs. 2 BImSchG) sind von der zuständigen Behörde (in NRW die 

Bezirksregierung) aufzustellen, sofern die Gefahr besteht, dass ein Immissionsgrenzwert 

überschritten wird. Die in einem Aktionsplan festgelegten Maßnahmen haben das Ziel, die 

Überschreitung von Grenzwerten zu verhindern oder die Dauer der Überschreitung so kurz 

wie möglich zu halten. Sie müssen also kurzfristig umsetzbar sein.  

Luftreinhaltepläne (gemäß § 47 Abs. 1 BImSchG) sind von der zuständigen Behörde (in 

NRW die Bezirksregierung) aufzustellen, wenn die Immissionsbelastung die Summe aus 

Grenzwert und Toleranzmarge überschreitet. Ziel ist, (mit zumeist mittel- und langfristigen 

Maßnahmen) die Einhaltung der Grenzwerte ab dem in der 22. BImSchV angegebenen Zeit-

punkten sicherzustellen.   

 

Die 22. BImSchV regelt jedoch nicht näher die Fragen der Genehmigung von Anlagen nach 

dem BImSchG unter dem Aspekt der Luftreinhaltung. Maßgeblich dafür ist die TA Luft, die 

ebenfalls im Jahr 2002 novelliert wurde.  

 

Seit dem 01.01.2005 gelten gemäß der 22. BImSchV bezüglich Feinstaub (PM10) anspruchs-

volle Grenzwerte, die bereits in vielen deutschen Großstädten (z.B. Hagen und Dortmund) 

überschritten wurden.  
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Anlage 1

Für die Feinstaubbelastung sind maßgeblich die Abgase des Kfz-Verkehrs mitursächlich. 

Geeignete Maßnahmen zur Feinstaubreduktion in Bereich des Straßenverkehrs sind u.a. 

Verkehrsbeschränkungen. Um Verkehrsbeschränkungen verursachergerecht anzuordnen 

und ihre Kontrollierbarkeit zu erleichtern, hat der Bundesgesetzgeber die Kennzeichnungs-

verordnung gemäß § 40 (3) BImSchG erarbeitet. Die Verordnung ordnet sämtliche Kraftfahr-

zeuge (Pkw, Lkw und Busse) vier Schadstoffgruppen zu, die sich an der Euro-Norm und dem 

Partikelausstoß eines Kfz orientieren. Emissionsarme Dieselfahrzeuge können je nach 

Schadstoffgruppe eine rote, gelbe oder grüne Plakette erhalten, emissionsarme Ottomotor-

fahrzeugen kann eine grüne Plakette zugeteilt werden. 

Die Verhängung konkreter Fahrverbote oder Verkehrsbeschränkungen erfolgt durch die 

Länder, um den lokalen und regionalen Besonderheiten und Bedürfnissen gerecht zu wer-

den.  

 
 

Neuere Entwicklungen in Deutschland

Neben den Emissionen des Straßenverkehrs tragen Feinstaubemissionen aus Kleinfeue-

rungsanlagen zur Schadstoffbelastung insbesondere in Wohngebieten bei.  

Die Verfeuerung von Biomasse in kleinen und mittleren Heizungsanlagen, die grundsätzliche 

als CO2-neutrale Energienutzung einen wesentlichen Beitrag einer nachhaltigen Klima- und 

Energiepolitik darstellt, kann durch die Freisetzung verschiedener Luftschadstoffe zu ge-

sundheitsgefährdenden Emissionen wie Feinstaub führen. 

Die derzeit geltenden Regelungen für kleine Feuerungsanlagen in privaten Haushalten, 

Handwerks- und Gewerbebetrieben (festgelegt in der 1. BImSchV) stellen den Stand der 

Technik aus dem Jahr 1988 dar. Um den weiteren Anstieg der Schadstoffbelastung entge-

genzuwirken und die vorhandene hohe Belastung zu reduzieren, müssen die Emissionen 

aus den Feuerungsanlagen im Geltungsbereich der 1. BImSchV langfristig und nachhaltig 

gesenkt werden.  

Hierzu soll die 1. BImSchV novelliert werden. Hauptziel der Novelle ist eine deutliche Redu-

zierung der Feinstaubemissionen mit einer neuen Generation von Feuerungsanlagen sowie 

die Einbeziehung der bestehenden Anlagen in das Gesamtkonzept. Neue Feuerungsanlagen 

sollen anspruchsvolle Staubgrenzwerte einhalten. Bestehende Anlagen müssen ebenfalls 

bestimmte Staubgrenzwerte einhalten oder mit einem Filter nachgerüstet werden bzw. unter-

liegen einem lang angelegtem Austauschprogramm. Auf diese Weise werden die Feinstaub-

emissionen vermindert, da der Gesamtstaub zu 97 % aus Feinstaubpartikeln besteht. Zudem 

werden durch diese Maßnahmen auch die Geruchsbelästigungen verringert.  
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Anlage 1

Neue EU-Initiative zur Luftreinhaltung

Ein Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der geltenden Rechtsvorschriften ist in 

erster Lesung vom Europäischen Parlament und vom Rat beraten worden. Wesentliche In-

halte dieser neuen Luftqualitätsrichtlinie sind: 

 
1. Straffung der geltenden Bestimmungen und Zusammenfassung von fünf Rechtsin-

strumenten in einer einzigen Richtlinie 

2. Einführung neuer Luftqualitätsnormen für feine Partikel (PM2,5) in der Luft 

3. Möglichkeiten zur Verlängerung der Einhaltefrist für Grenzwerte 

 

In den Beratungen gab es insbesondere hinsichtlich der Regelungen für Feinstäube unter-

schiedliche Auffassungen. Es wird erwartet, dass eine zukünftige Einigung vermutlich fol-

gende Punkte klären wird: 

o Der PM10-Tagesgrenzwert wird unverändert beibehalten; 

o Die Frist zur Einhaltung des PM10-Grenzwertes kann voraussichtlich auf Antrag 

verlängert werden, (Dauer ist noch strittig), sofern nachgewiesen wird, dass alle 

verhältnismäßigen Maßnahmen getroffen worden sind; 

o Für PM2,5 wird ab 2010 ein Zielwert und ab 2015 ein Grenzwert (25 !g/m3 oder 

20 !g/m3) eingeführt. 
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